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Unterstützung der Europäischen Union für die Kultur

{0>Call for proposals (DG EAC 03/07)<}95{>Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen – GD EAC 03/07<0} 

{0>Organisation and implementation of<}0{>Organisation und Ausrichtung einer <0}  

{0>a biennial European Union Prize for Contemporary Architecture<}77{>alle zwei Jahre stattfindenden Verleihung des Preises der Europäischen Union für zeitgenössische Architektur<0}
LEITFADEN FÜR ANTRAGSTELLER
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Europäische Kommission
INHALT
Einleitung
Hinweise zum Ausfüllen des Antragsformulars
(I) Angaben zur Einrichtung des Antragstellers 
(I.i) Angaben zur Einrichtung des Antragstellers/Koordinators – Anhänge 
(I.ii) Angaben zu den Mitorganisatoren – Anhänge(falls zutreffend)
(II) Angaben zum Projekt (Beschreibung) 
(III) Angaben zum Projekt (Finanzplan) - Anhänge 
Einleitung
Dieses Dokument dient als Anleitung zum Ausfüllen und Einsenden des Antragsformulars. 

Bitte lesen Sie die Leistungsbeschreibung zur Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sorgfältig durch, bevor Sie das Antragsformular ausfüllen und einsenden. Die Leistungsbeschreibung können Sie unter folgender Adresse abrufen: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Das Antragsformular besteht aus drei Hauptteilen: 
(I)
Angaben zur Einrichtung des Antragstellers 
(I.i)
Angaben zur Einrichtung des Antragstellers/Koordinators
(I.ii)
Angaben zu den Mitorganisatoren (falls zutreffend)
(II)
Angaben zum Projekt - Beschreibung
(III)
Angaben zum Projekt - Finanzplan 
Teil I und Teil III umfassen Anhänge, die auszufüllen und dem Hauptteil des Antragsformulars beizufügen sind. 
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einsenden des Antrags, dass Sie alle Hauptteile des Antragsformulars ordnungsgemäß ausgefüllt, die erforderlichen Anhänge beigefügt und das Antragsformular an den entsprechenden Stellen unterzeichnet haben. Anderenfalls ist Ihr Antrag nicht zulässig.

Teil II (Angaben zum Projekt – Beschreibung) und Teil III (Angaben zum Projekt – Finanzplan) werden als Bestandteile der Finanzhilfevereinbarung beigefügt. Nehmen Sie sich bitte deshalb ausreichend Zeit für die Vorbereitung aller relevanten Unterlagen und Angaben. 
Dem Antrag muss ein offizielles Anschreiben der Einrichtung des Antragstellers (Koordinator) beigefügt sein. 

Anträge, die nicht alle erforderlichen Unterlagen umfassen und/oder die nicht fristgerecht eingereicht werden, bleiben unberücksichtigt.

	Die Antragsformulare finden Sie

unter folgender Internetadresse:

 http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
oder
Sie können sie bei folgender Adresse anfordern: 

Europäische Kommission
GD Bildung und Kultur
Referat Kultur – C1
MADO 17/73
B-1049 Brüssel

Pro Anfrage wird nur ein Antragsformular versendet.




Hinweise zum Ausfüllen des Antragsformulars
Das Antragsformular ist in einer der Amtssprachen der Europäischen Union auszufüllen. Es wird jedoch aus praktischen Gründen und zur Beschleunigung des Auswahlverfahrens empfohlen, den Antrag in einer der drei Arbeitssprachen der Europäischen Kommission einzureichen (Deutsch, Englisch, Französisch).

Das Antragsformular muss in Maschinenschrift ausgefüllt sein. Handschriftliche Antragsformulare sind nicht zulässig. 

Bitte halten Sie alle Teile des Antragsformulars so sauber wie möglich und falten sie es nicht, bringen Sie keine Klammern an und ändern sie es nicht mit Korrekturflüssigkeit. Geben Sie Ihre Daten nur in den weißen Feldern auf den Formularen ein, tippen Sie nicht außerhalb der Felder und verwenden Sie (gegebenenfalls) nicht mehr Zeichen als die angegebene Höchstzahl.

Wenn Sie zusätzliche Informationen beifügen möchten, verwenden Sie gegebenenfalls weitere DIN A4-Bögen. 
Bei Fragen, bei denen eine Auswahl zwischen verschiedenen Feldern erforderlich ist, markieren Sie bitte das entsprechende Feld mit „X“. 
Teil I (Angaben zur Einrichtung des Antragstellers)
I.i Angaben zur Einrichtung des Antragstellers/Koordinators
NB: Bitte übermitteln Sie alle Änderungen Ihrer Kontaktadresse während des Auswahlverfahrens unter Angabe der Referenznummer des Antrags sofort an die nachstehende Anschrift:  
Europäische Kommission
GD Bildung und Kultur
Referat Kultur – C1
MADO 17/73
B-1049 Brüssel

1. Amtliche Bezeichnung der Einrichtung
Geben Sie die amtliche Bezeichnung der Einrichtung an. Nennen Sie gegebenenfalls den Namen, unter dem die Einrichtung im Handelsregister registriert ist.

2. Kurzbezeichnung der Einrichtung
Geben Sie gegebenenfalls die Kurzbezeichnung der Einrichtung an. Diese sollte üblicherweise nicht mehr als 20 Zeichen umfassen und in allen Unterlagen in Verbindung mit dem Vorschlag verwendet werden.

3. Offizielle Adresse
Füllen Sie lediglich die Felder aus, aus denen sich Ihre komplette Postanschrift zusammensetzt. Enthält Ihre Anschrift eine andere Ortsbestimmung als einen Straßennamen und eine Hausnummer, fügen Sie diese bitte ein.

4. Anrede
Bitte geben Sie die entsprechende Anrede an (z. B. Prof., Dr., Herr, Frau).
5. Position
Bitte geben Sie die Funktion in der Einrichtung an (z. B. Rektor, Präsident, geschäftsführender Direktor, Direktor usw.).
6. Telefon- und Faxnummern
Bitte geben Sie die vollständigen Nummern einschließlich Landes- und Ortsvorwahl an (Beispiel: +32-2-2991111).
7. Rechtsform
Die Rechtsform der Einrichtung ist in Bezug auf mehrere Aspekte zu kennzeichnen, die in folgenden Fragen zusammengefasst sind:
Öffentliche oder private Einrichtung?
Gewerbliche oder nichtgewerbliche Einrichtung?
Zusätzlich:
· müssen die Einrichtungen angeben, ob sie im Sinne der Verordnungen der Kommission eine öffentliche Einrichtung sind;
· müssen private gewerbliche Unternehmen genaue Angaben zur Art ihres Unternehmens machen (z. B. GmbH, AG, SA, Ltd., EEIG oder sonstige aus mehreren Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehende Einrichtungen).

Achten Sie bitte darauf, die relevanten Unterlagen in Anhang I.i.A beizufügen (siehe nachstehenden Punkt 18). 
8. Öffentliche Einrichtung
Bitte tragen Sie „JA“ oder „NEIN“ ein, je nachdem, was für Ihre Einrichtung zutrifft.
Als öffentliche Einrichtung gilt eine Einrichtung, deren Kosten von Rechts wegen zumindest teilweise aus dem öffentlichen Haushalt der zentralen, regionalen oder lokalen Verwaltung finanziert werden. Diese Kosten werden also aus Mitteln des öffentlichen Sektors finanziert, die durch gesetzlich geregelte Steuern, Geldbußen oder Gebühren eingenommen wurden, ohne dass ein Antragsverfahren durchlaufen wird, das dazu führen könnte, dass die Mittel nicht bewilligt werden. 
Einrichtungen, deren Fortbestand von einer staatlichen Finanzierung abhängt und die jährlich Zuschüsse erhalten, bei denen jedoch zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass sie keine Mittel erhalten, werden von der Kommission als private Einrichtungen betrachtet.

9. Gewerbliche oder nichtgewerbliche Einrichtung?
Als gewerbliche Einrichtung gilt eine juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Hierzu zählen Einrichtungen, deren Haupttätigkeit in der Industrie, im Handel oder der Erbringung von Dienstleistungen mit dem Ziel der Gewinnerzielung besteht, sei es zur Ausschüttung an die Anteilseigner oder Eigentümer (Organisation mit Erwerbszweck) oder zur Verwendung für die Durchführung ihrer Tätigkeiten (Organisationen ohne Erwerbszweck wie z. B. Stiftungen oder Verbände). 
Handelt es sich bei der Organisation um eine private gewerbliche Einrichtung, so machen Sie bitte genaue Angaben zur Art Ihrer Einrichtung (z. B. GmbH, AG, SA, Ltd., EEIG oder sonstige aus mehreren Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehende Einrichtungen).

10. Struktur der Einrichtung 

Beschreiben Sie die Struktur der Einrichtung (z. B. unabhängige Vereinigung, Verband usw.). 
11. Fest angestelltes Personal 

Geben Sie die Zahl der von Ihrer Einrichtung fest angestellten Mitarbeiter an (Voll- und Teilzeit).
12. Übliche Finanzierungsquellen der Einrichtung
Bitte fügen Sie unter Anhang I.i.B das Formular „Finanzangaben“ bei (genauere Angaben finden Sie nachstehend unter Punkt 18 – Anhänge).

Bitte fügen Sie unter Anhang I.i.C den offiziellen Jahresabschluss der Einrichtung für das letzte Geschäftsjahr bei, sofern die Einrichtung nicht vor kurzem gegründet wurde oder eine öffentliche Einrichtung ist. Wurde die Einrichtung vor kurzem gegründet, fügen Sie bitte einen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt geprüften Abschluss bei.

Zudem müssen Sie unter Anhang I.i.C das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular zur finanziellen Leistungsfähigkeit beifügen. Das Formular ist unter folgender Adresse abrufbar: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
13. Erfahrung auf dem Gebiet/den Gebieten, auf das/die sich der Antrag bezieht
Dabei muss es sich um das/die für das vorgeschlagene Projekt wichtigste(n) Gebiet(e) handeln.
Unter Anhang I.i.D ist ein kurzer, die entsprechenden Gebiete betreffender Tätigkeitsbericht der Einrichtung aus den vergangenen zwei (2) Jahren beizufügen. Nennen Sie bitte auch die wichtigsten auf europäischer Ebene durchgeführten Projekte/Tätigkeiten. 
Fügen Sie bitte unter Anhang I.i.E eine Kopie des Lebenslaufs der für die allgemeine Koordination der Maßnahme verantwortlichen Person(en) (Projektmanager) bei.

14. Abhängigkeitsverhältnisse zwischen teilnehmenden Einrichtungen
Zwei Einrichtungen (juristische Personen) sind voneinander abhängig, sofern ein Kontrollverhältnis zwischen ihnen besteht. Um als unabhängig betrachtet zu werden, darf eine juristische Person kein Kontrollverhältnis mit einer anderen juristischen Person aufweisen. 
Ein Kontrollverhältnis liegt vor, wenn eine juristische Person direkt oder indirekt eine andere kontrolliert oder eine juristische Person derselben direkten oder indirekten Kontrolle untersteht wie die andere.
Rechtsperson A kontrolliert Rechtsperson B, sofern:
· A direkt oder indirekt mehr als 50 % des Gesellschaftskapitals oder die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter von B hält, oder
· A direkt oder indirekt den de facto oder de jure die Entscheidungsgewalt in B besitzt.
Das Eigentum oder die Aufsicht von juristischen Personen durch dieselbe öffentliche Einrichtung allein begründet kein Kontrollverhältnis zwischen diesen.
15. Im Rahmen des Programms Kultur 2000 und/oder in den vergangenen drei (3) Jahren im Rahmen eines Programms der Europäischen Gemeinschaft direkt oder indirekt bezogene Finanzhilfen

Bitte achten Sie darauf, genaue und vollständige Angaben zu machen. Werden nicht alle bis zur Vorlage des Antrags erhaltenen Finanzhilfen/öffentlichen Aufträge der Gemeinschaft angegeben, führt dies automatisch zur Ungültigkeit des Antrags.

16. Hat Ihre Einrichtung im Jahr 2006 für dieses oder ein anderes Projekt a) in einem anderen Aktionsbereich des Programms Kultur (2007-2013) und/oder b) bei einer anderen Dienststelle der Kommission einen Finanzhilfeantrag gestellt oder beabsichtigt sie dies?

Falls Ihre Einrichtung denselben Vorschlag in einem anderen Aktionsbereich des Programms Kultur (2007-2013) und/oder bei einer anderen Dienststelle der Kommission eingereicht hat oder dies beabsichtigt, geben Sie bitte JA an. Wenn ja, geben Sie die Dienststelle der Kommission (z. B. Generaldirektion), das betreffende Gemeinschaftsprogramm oder die Gemeinschaftsinitiative, das Jahr der Vorlage, den Titel des vorgeschlagenen Projekts, die Nummer des Vorschlags (falls zutreffend) sowie das Ergebnis des Antrags an (gegebenenfalls die Nummer der Finanzhilfevereinbarung).

17. Anhänge zu Teil I.i
Bitte vergewissern Sie sich beim Ausfüllen von Teil I.i des Antragsformulars, dass Sie den entsprechenden Anhängen die folgenden Unterlagen beigefügt haben:
I.i.A Formblatt Rechtsträger
Bitte fügen Sie das Formular „Rechtsträger“ für Ihr Land bei, das unter der folgenden Internet-Adresse abrufbar ist: 
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_de.htm

Das Formular Rechtsträger ist vollständig ausgefüllt zusammen mit folgenden Unterlagen einzureichen:             

· für PRIVATE EINRICHTUNGEN: 
*
Kopie eines amtlichen Dokuments (z. B. Bundesanzeiger, Handelsregister, usw.), aus dem der Name des Rechtsträgers, seine Geschäftsanschrift und die Nummer der Eintragung in das nationale amtliche Register hervorgehen;                                                                                                                                                 
*
Kopie des Dokuments, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller mehrwertsteuerpflichtig ist, sofern dies zutrifft und sofern die USt-IdNr. nicht in dem amtlichen Dokument vermerkt ist. 

· für ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN:

*
Kopie eines amtlichen Dokuments, das die Gründung der betreffenden Einrichtung belegt, wie z. B. eine Entschließung, ein Gesetz oder ein Erlass;

*
ersatzweise jedes andere amtliche Dokument, das die Gründung der betreffenden Einrichtung belegt.

I.i.B Formular „Finanzangaben“
Bitte fügen Sie das Formular „Finanzangaben“ für Ihr Land bei, das unter der folgenden Internet-Adresse abrufbar ist: 

http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_de.htm

Das Formular muss vom Kontoinhaber (betreffende juristische Person) und einem Vertreter der Bank unterzeichnet und abgestempelt werden.
I.i.C Offizieller Jahresabschluss der Einrichtung
Es sind der offizielle Jahresabschluss der Einrichtung für das letzte Geschäftsjahr und das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular „Finanzielle Leistungsfähigkeit“ einzureichen. 
I.i.D Tätigkeitsbericht der Einrichtung
Es ist ein Tätigkeitsbericht der Einrichtung für die vergangenen zwei (2) Jahre beizufügen.
I.i.E Lebenslauf 
Es sind Kopien des Lebenslaufs der für die allgemeine Koordination der Maßnahme verantwortlichen Person(en) (Projektmanager) beizufügen.
I.i.F Erklärung der Einrichtung des Antragstellers/Koordinators
Dieses Dokument muss ordnungsgemäß ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter des Koordinators unterzeichnet werden.
Durch das Dokument wird Folgendes bestätigt:
· die Richtigkeit der in allen Teilen und Anhängen des Antragsformulars gemachten Angaben,
· die Rolle des Koordinators bei der Konzeption und Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme,
· der finanzielle Beitrag des Koordinators zum Gesamtbudget (Eigenbeteiligung),
· die finanzielle und operative Leistungsfähigkeit des Koordinators zur erfolgreichen Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme,
· die Bekanntmachungs- und Hinweispflicht des Koordinators,
· die Bestätigung, dass sich der Koordinator in keiner der in Artikel 93 Absatz 1 und Artikel 94 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften aufgeführten Situationen befindet,
· die Pflichten des Koordinators in Bezug auf eine Doppelfinanzierung durch die Gemeinschaft. 
I.ii  Angaben zu den Mitorganisatoren (FALLS ZUTREFFEND)
Achtung: Für jeden Mitorganisator ist ein Formular auszufüllen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie am Anfang des Formulars die Nummer jedes Mitorganisators angeben.
1. Amtliche Bezeichnung der Einrichtung
Geben Sie die amtliche Bezeichnung der Einrichtung an. Nennen Sie gegebenenfalls den Namen, unter dem die Einrichtung im Handelsregister registriert ist.

2. Kurzbezeichnung der Einrichtung
Geben Sie gegebenenfalls die Kurzbezeichnung der Einrichtung an. Diese sollte üblicherweise nicht mehr als 20 Zeichen umfassen und in allen Unterlagen in Verbindung mit dem Vorschlag verwendet werden.

3. Offizielle Adresse
Füllen Sie lediglich die Felder aus, aus denen sich Ihre komplette Postanschrift zusammensetzt. Enthält Ihre Anschrift eine andere Ortsbestimmung als einen Straßennamen und eine Hausnummer, fügen Sie diese bitte ein.

4. Anrede
Bitte geben Sie die entsprechende Anrede an (z. B. Prof., Dr., Herr, Frau).
5. Position
Bitte geben Sie die Funktion in der Einrichtung an (z. B. Rektor, Präsident, geschäftsführender Direktor, Direktor usw.).
6. Telefon- und Faxnummern
Bitte geben Sie die vollständigen Nummern einschließlich Landes- und Ortsvorwahl an (Beispiel: +32-2-2991111).
7. Rechtsform
Die Rechtsform der Einrichtung ist in Bezug auf mehrere Aspekte zu kennzeichnen, die in folgenden Fragen zusammengefasst sind:
Öffentliche oder private Einrichtung?
Gewerbliche oder nichtgewerbliche Einrichtung?
Zusätzlich:
· müssen die Einrichtungen angeben, ob sie im Sinne der Verordnungen der Kommission eine öffentliche Einrichtung sind;
· müssen private gewerbliche Unternehmen genaue Angaben zur Art ihres Unternehmens machen (z. B. GmbH, AG, SA, Ltd., EEIG oder sonstige aus mehreren Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehende Einrichtungen).

Achten Sie bitte darauf, die relevanten Unterlagen in Anhang I.ii.A beizufügen (siehe nachstehenden Punkt 18). 
8. Öffentliche Einrichtung
Bitte tragen Sie „JA“ oder „NEIN“ ein, je nachdem, was für Ihre Einrichtung zutrifft.
Als öffentliche Einrichtung gilt eine Einrichtung, deren Kosten von Rechts wegen zumindest teilweise aus dem öffentlichen Haushalt der zentralen, regionalen oder lokalen Verwaltung finanziert werden. Diese Kosten werden also aus Mitteln des öffentlichen Sektors finanziert, die durch gesetzlich geregelte Steuern, Geldbußen oder Gebühren eingenommen wurden, ohne dass ein Antragsverfahren durchlaufen wird, das dazu führen könnte, dass die Mittel nicht bewilligt werden. 
Einrichtungen, deren Fortbestand von einer staatlichen Finanzierung abhängt und die jährlich Zuschüsse erhalten, bei denen jedoch zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass sie keine Mittel erhalten, werden von der Kommission als private Einrichtungen betrachtet.

9. Gewerbliche oder nichtgewerbliche Einrichtung?
Als gewerbliche Einrichtung gilt eine juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Hierzu zählen Einrichtungen, deren Haupttätigkeit in der Industrie, im Handel oder der Erbringung von Dienstleistungen mit dem Ziel der Gewinnerzielung besteht, sei es zur Ausschüttung an die Anteilseigner oder Eigentümer (Organisation mit Erwerbszweck) oder zur Verwendung für die Durchführung ihrer Tätigkeiten (Organisationen ohne Erwerbszweck wie z. B. Stiftungen oder Verbände). 
Handelt es sich bei der Organisation um eine private gewerbliche Einrichtung, so machen Sie bitte genaue Angaben zur Art Ihrer Einrichtung (z. B. GmbH, AG, SA, Ltd., EEIG oder sonstige aus mehreren Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehende Einrichtungen).

10. Struktur der Einrichtung 

Beschreiben Sie die Struktur der Einrichtung (z. B. unabhängige Vereinigung, Verband usw.). 
11. Fest angestelltes Personal 

Geben Sie die Zahl der von Ihrer Einrichtung fest angestellten Mitarbeiter an (Voll- und Teilzeit).
12. Übliche Finanzierungsquellen der Einrichtung
Bitte fügen Sie unter Anhang I.ii.B den offiziellen Jahresabschluss der Einrichtung für das letzte Geschäftsjahr bei, sofern die Einrichtung nicht vor kurzem gegründet wurde oder eine öffentliche Einrichtung ist. Wurde die Einrichtung vor kurzem gegründet, fügen Sie bitte einen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt geprüften Abschluss bei.

13. Erfahrung auf dem Gebiet/den Gebieten, auf das/die sich der Antrag bezieht
Dabei muss es sich um das/die für das vorgeschlagene Projekt wichtigste(n) Gebiet(e) handeln.
Unter Anhang I.ii.C ist ein kurzer, die entsprechenden Gebiete betreffender Tätigkeitsbericht der Einrichtung aus den vergangenen zwei (2) Jahren beizufügen. Nennen Sie bitte auch die wichtigsten auf europäischer Ebene durchgeführten Projekte/Tätigkeiten. 
Fügen Sie bitte unter Anhang I.ii.D eine Kopie des Lebenslaufs der für das Projekt in der Einrichtung zuständigen Person(en) (Projektmanager) bei.

14. Abhängigkeitsverhältnisse zwischen teilnehmenden Einrichtungen (FALLS ZUTREFFEND)
Zwei Einrichtungen (juristische Personen) sind voneinander abhängig, sofern ein Kontrollverhältnis zwischen ihnen besteht. Um als unabhängig betrachtet zu werden, darf eine juristische Person kein Kontrollverhältnis mit einer anderen juristischen Person aufweisen. 
Ein Kontrollverhältnis liegt vor, wenn eine juristische Person direkt oder indirekt eine andere kontrolliert oder eine juristische Person derselben direkten oder indirekten Kontrolle untersteht wie die andere.
Rechtsperson A kontrolliert Rechtsperson B, sofern:
· A direkt oder indirekt mehr als 50 % des Gesellschaftskapitals oder die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter von B hält, oder
· A direkt oder indirekt den de facto oder de jure die Entscheidungsgewalt in B besitzt. 
Das Eigentum oder die Aufsicht von juristischen Personen durch dieselbe öffentliche Einrichtung allein begründet kein Kontrollverhältnis zwischen diesen.
15. Im Rahmen des Programms Kultur 2000 und/oder in den vergangenen drei (3) Jahren im Rahmen eines Programms der Europäischen Gemeinschaft direkt oder indirekt bezogene Finanzhilfen

Bitte achten Sie darauf, genaue und vollständige Angaben zu machen. Werden nicht alle bis zur Vorlage des Antrags erhaltenen Finanzhilfen/öffentlichen Aufträge der Gemeinschaft angegeben, führt dies automatisch zur Ungültigkeit des Antrags.

16. Hat Ihre Einrichtung im Jahr 2006 für dieses oder ein anderes Projekt a) in einem anderen Aktionsbereich des Programms Kultur (2007-2013) und/oder b) bei einer anderen Dienststelle der Kommission einen Finanzhilfeantrag gestellt oder beabsichtigt sie dies?

Falls Ihre Einrichtung denselben Vorschlag in einem anderen Aktionsbereich des Programms Kultur (2007-2013) und/oder bei einer anderen Dienststelle der Kommission eingereicht hat oder dies beabsichtigt, geben Sie bitte JA an. Wenn ja, geben Sie die Dienststelle der Kommission (z. B. Generaldirektion), das betreffende Gemeinschaftsprogramm oder die Gemeinschaftsinitiative, das Jahr der Vorlage, den Titel des vorgeschlagenen Projekts, die Nummer des Vorschlags (falls zutreffend) sowie das Ergebnis des Antrags an (gegebenenfalls die Nummer der Finanzhilfevereinbarung).

17. Anhänge zu Teil I.ii
Bitte vergewissern Sie sich beim Ausfüllen von Teil I.ii des Antragsformulars, dass Sie den entsprechenden Anhängen die folgenden Unterlagen beigefügt haben:
I.ii.A Formblatt Rechtsträger
Bitte fügen Sie das Formular „Rechtsträger“ für Ihr Land bei, das unter der folgenden Internet-Adresse abrufbar ist: 
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_de.htm

Das Formular Rechtsträger ist vollständig ausgefüllt zusammen mit folgenden Unterlagen einzureichen: 

· für PRIVATE EINRICHTUNGEN: 
*
Kopie eines amtlichen Dokuments (z. B. Bundesanzeiger, Handelsregister, usw.), aus dem der Name des Rechtsträgers, seine Geschäftsanschrift und die Nummer der Eintragung in das nationale amtliche Register hervorgehen;                                                                                                                                                 
*
Kopie des Dokuments, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller mehrwertsteuerpflichtig ist, sofern dies zutrifft und sofern die USt-IdNr. nicht in dem amtlichen Dokument vermerkt ist. 

· für ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN:

*
Kopie eines amtlichen Dokuments, das die Gründung der betreffenden Einrichtung belegt, wie z. B. eine Entschließung, ein Gesetz oder ein Erlass;

*
ersatzweise jedes andere amtliche Dokument, das die Gründung der betreffenden Einrichtung belegt.

I.ii.B Erklärung der Einrichtung des Mitorganisators
Dieses Dokument muss ordnungsgemäß ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter jedes Mitorganisators unterzeichnet werden.
Durch das Dokument wird Folgendes bestätigt:
· die Richtigkeit der in allen Teilen und Anhängen des Antragsformulars gemachten Angaben,
· die Rolle des Mitorganisators bei der Konzeption und Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme,
· der finanzielle Beitrag des Mitorganisators zum Gesamtbudget (Eigenbeteiligung),
· die finanzielle und operative Leistungsfähigkeit des Mitorganisators zur erfolgreichen Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme,
· die Bekanntmachungs- und Hinweispflicht des Mitorganisators,
· die Bestätigung, dass sich der Mitorganisator in keiner der in Artikel 93 Absatz 1 und Artikel 94 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften aufgeführten Situationen befindet,
· die Pflichten des Mitorganisators in Bezug auf eine Doppelfinanzierung durch die Gemeinschaft. 
Teil II (Angaben zum Projekt – Beschreibung)
Teil II wird als Bestandteil der Finanzhilfevereinbarung beigefügt.
1. Titel des Projekts und Kurzbezeichnung
Es ist der Titel des Projekts (nicht mehr als 200 Zeichen) wie im eingereichten Antrag anzugeben. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens sind geringfügige Änderungen des Titels des Projekts möglich, sofern dies mit der Kommission abgesprochen wird. Gegebenenfalls ist die Kurzbezeichnung des Projekts anzugeben. 
2. Projektdauer
Es ist die voraussichtliche Dauer des Projekts in ganzen Monaten anzugeben. Abweichungen von der im Antrag angegebenen Projektdauer müssen hinreichend begründet werden und bedürfen der vorherigen Genehmigung der Kommission. Die entsprechenden Bestimmungen sind in der Finanzhilfevereinbarung dargelegt.

3. Besondere Ziele des Programms
Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld an. Sie können mehr als ein Feld ankreuzen.
Die besonderen Ziele des Programms Kultur (2007-2013) sind:

1. Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen, die im Kultursektor arbeiten

2. Unterstützung der grenzüberschreitenden Verbreitung von künstlerischen und kulturellen Werken und Erzeugnissen

3. Förderung des interkulturellen Dialogs

4. Art der Aktivität(en) im Rahmen des Projekts
Geben Sie bitte die entsprechende Abkürzung (Code) ein. Es können so viele Aktivitätsarten wie erforderlich angegeben werden.

5. Zusammenfassung des Projekts
Die Zusammenfassung darf nicht mehr als 2 000 Zeichen umfassen. 
Sie sollte dem Leser auf einen Blick eine klare Vorstellung vom Inhalt und den Zielen des vorgeschlagenen Projekts und ihrer Bedeutung für die besonderen Ziele des Programms vermitteln. Die Zusammenfassung sollte außerdem darlegen, wie die Projektziele erreicht werden, die verschiedenen geplanten Arten von Aktivitäten beschreiben und angeben, an welches Zielpublikum sich das vorgeschlagene Projekt richtet und wie das Projekt ein breiteres Publikum erreichen kann. 

Bitte beachten Sie, dass Europäische Kommission aus Transparenzgründen die Veröffentlichung der Zusammenfassung auf ihrer Website zusammen mit den für das Projekt relevanten Daten (d. h. Betrag des Zuschusses der Gemeinschaft, Name des Finanzhilfeempfängers, Titel des Projektes) beschließen kann. Daher ist eine möglichst klare und verständliche Sprache zu verwenden.

6. Ausführliche Beschreibung des Projekts
Die Gliederung des Textes muss sich an der Reihenfolge der Fragen orientieren.   
7. Detaillierter Zeitplan für die Durchführung des Projekts
Es wird empfohlen, den Zeitplan nach Fertigstellung des Finanzplans des Projekts (Teil III) auszufüllen.
8. Partner (falls zutreffend)
Es sind die amtlichen Bezeichnungen der Einrichtungen anzugeben, die als Partner an dem Projekt beteiligt sind. Ein Partner sollte sich an den Aktivitäten der vorgeschlagenen Maßnahme beteiligen; es wird jedoch nicht von ihm erwartet, dass er eine spezifische und besonders wichtige Rolle bei der Koordinierung der Konzeption und Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme oder deren Finanzierung übernimmt.

9. Gesamtübersicht über das Projekt
Es wird empfohlen, diese Tabelle nach Fertigstellung des Finanzplans des Projekts (Teil III) auszufüllen. Es ist nur der Gesamtbetrag für jedes Kapitel des Finanzplans anzugeben.  
Teil III (Informationen zum Projekt - Finanzplan)
Teil III des Antragsformulars enthält den Finanzplan für das Projekt, der aus den durch Gemeinschaftsmittel förderfähigen Kosten und allen Einnahmen (einschließlich der Finanzhilfe der Gemeinschaft) besteht. Der Finanzplan besteht aus einem Hauptteil mit dem Gesamtbudget der durch Gemeinschaftsmittel förderfähigen Kosten und den Einnahmen sowie einigen Anhängen mit einer detaillierten Aufstellung der Beträge und gegebenenfalls einer Erläuterung der Berechnungsweise.  
Der förderfähige Finanzplan (ohne Anhänge) wird als Bestandteil der Finanzhilfevereinbarung beigefügt.  
Die Formulare für den förderfähigen Finanzplan und die Anhänge sind in Form von Excel-Tabellen verfügbar:  

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit für das Ausfüllen des Finanzplans und der erforderlichen Anhänge. 
Der Abschnitt Ausgaben und Einnahmen des Finanzplans muss ausgeglichen sein (Ausgaben = Einnahmen) und die für eine finanzielle Unterstützung aus dem Gemeinschaftshaushalt in Betracht kommenden Kosten deutlich ausweisen.
Alle veranschlagten Beträge sind in EUR (Euro) anzugeben. Sie sind ohne Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben, sofern der Einrichtung die MwSt. zurückerstattet wird. 

Bewerber aus Ländern, die nicht zur „Eurozone“ gehören, müssen die Umrechnungskurse verwenden, die zum Datum der Veröffentlichung des Aufrufes zur Einreichung von Vorschlägen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlicht wurden. Informationen stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=de
Alle Beträge in Höhe von mehr als 5000 EUR sind im entsprechenden Anhang zum relevanten Haushaltskapitel detailliert aufzuschlüsseln.

Bitte lesen Sie vor der Erstellung des Finanzplans sorgfältig die relevanten Abschnitte des Glossars (Schlüsselbegriffe) am Ende dieser Hinweise sowie die Leistungsbeschreibung in Bezug auf „förderfähige Kosten“, „nicht förderfähige Kosten“ und „förderfähige direkte Kosten“.
1. Ausgaben – (1) Personal: Verwaltung und Koordination
Dieses Haushaltskapitel umfasst die Aufwendungen für das vom Koordinator und den Mitorganisatoren für die Umsetzung des Projekts (z. B. Verwaltung, Koordination, Sekretariat) beschäftigte Personal.

Die Personalkosten des am Projekt arbeitenden Personals (direkt und ausschließlich oder teilweise, wobei lediglich der entsprechende Prozentsatz förderfähig ist) müssen anhand von Arbeitsplatzbeschreibungen, Arbeitszeitblättern, Abordnungs​verein​barungen (Beamte) und/oder anderen Mitteln nachgewiesen werden.
Bei der Erstellung der Berechnungen ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen mit der üblichen Praxis der Einrichtung übereinstimmen müssen. Werden diese Aufwendungen als unangemessen betrachtet, werden sie von unseren Dienststellen überprüft und entsprechend gekürzt.

Es sei daran erinnert, dass die Tabellen mit den erforderlichen Informationen in Anhang III.A auszufüllen sind.
2. Ausgaben – (2) Indirekte Kosten
Dieses Haushaltskapitel umfasst nur die allgemeinen Aufwendungen des Koordinators und der Mitorganisatoren, die in Verbindung mit der Umsetzung des Projekts entstehen (z. B. Büroausrüstung, Büromaterial, Verbrauchsgüter, Telekommunikation, Mieten, Elektrizität, Heizung, Wartung, Abschreibung von Ausrüstungsgütern).  
Dabei ist Folgendes zu beachten: Die Gesamtaufwendungen für dieses Haushaltskapitel dürfen nicht mehr als 7 % des Gesamtbetrags aller sonstigen direkten Aufwendungen, d. h. der Haushaltskapitel (1)+(3)+(4)+(5)+(6) betragen.

Bei der Berechnung der Abschreibung von Büroausrüstung ist Folgendes zu berücksichtigen: Nur der Teil der Abschreibung der Büroausrüstung, der dem Förderzeitraum des Projekts und dem tatsächlichen Nutzungsgrad entspricht, darf aufgenommen werden.

Achtung:
Dieser Punkt bezieht sich auf das Haushaltskapitel (2).
Zur Erleichterung der Berechnung des Haushaltskapitels (2) unter Berücksichtigung der anzuwendenden Rechtsvorschriften (die förderfähigen indirekten Aufwendungen dürfen nicht mehr als 7 % der gesamten direkten Aufwendungen betragen) kann wie folgt vorgegangen werden:
· Berücksichtigen Sie alle Aktivitäten, die Sie im Rahmen Ihres Projekts vorschlagen (d. h. die in der Beschreibung des Projekts und den Haushaltskapiteln (1)+(3)+(4)+(5)+(6) aufgeführt sind).
· Berechnen Sie den Gesamtbetrag der erwarteten Ausgaben für diese Aktivitäten (d.h. Haushaltskapitel (1)+(3)+(4)+(5)+(6)).
· Anschließend können Sie festlegen, welchen Betrag Sie folglich für die indirekten Kosten des Projekts veranschlagen dürfen (d. h. Haushaltskapitel (2)). Beachten Sie dabei, dass der Gesamtbetrag der förderfähigen Kosten 7 % des Gesamtbetrags aller anderen direkten Kosten nicht übersteigen darf.
Beachten Sie bitte, dass diese Vorschriften auch auf den tatsächlichen Finanzplan des Projekts Anwendung finden, der in der endgültigen Kostenaufstellung zusammen mit dem Abschlussbericht einzureichen ist.
3. Ausgaben – (3) Reise- und Aufenthaltskosten des Verwaltungspersonals im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts
Dieses Haushaltskapitel umfasst nur Reise- und Aufenthaltskosten (Unterkunft – Tagegeld) des Verwaltungspersonals, die in Verbindung mit der Umsetzung des Projekts entstehen (z. B. Sitzungen von Gremien, Sitzungen der Mitorganisatoren, Konferenzen, Seminare/Workshops).  

Bei der Erstellung der Berechnungen ist Folgendes zu berücksichtigen:

· Reise- und Aufenthaltskosten (Unterkunft und Tagegeld) müssen mit der üblichen Praxis der Einrichtung übereinstimmen. In Fällen, in denen diese Kosten als unangemessen betrachtet werden, werden sie nach unten korrigiert und auf die jährlich von der Europäischen Kommission festgelegten Tarife beschränkt.

Zur Information sei vermerkt, dass die von der Europäischen Kommission festgelegten Höchstsätze für Unterbringung und Tagegeld für das jeweilige Land unter folgender Adresse zur Verfügung stehen:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
· Flugreisen: maximal 600 EUR in Europa – Economy Class
· Bahnreisen: Ein Fahrschein erster Klasse ist zulässig.

· Fahrten mit dem Pkw: Pauschalerstattung in Höhe von 0,22 €/km (Kraftstoff​kosten sind nicht förderfähig)
· Taxikosten gelten nicht als förderfähig, da sie bereits im Tagegeld enthalten sind. 
Es sei daran erinnert, dass die erforderlichen Tabellen in Anhang III.B auszufüllen sind. Außerdem sind alle Beträge in Höhe von mehr als 5000 EUR detailliert aufzuschlüsseln.

4. Ausgaben – (4) Produktions-, Kommunikations- und Verbreitungskosten
Dieses Haushaltskapitel umfasst die Aufwendungen, die in Verbindung mit Produkten des Projektes (z. B. Bücher, Newsletter, DVD, CD-ROM, Videos, Internet-Websites) sowie Vertriebs- und Verbreitungstätigkeiten im Rahmen des Projekts (z. B. Versand, Verpackung, PR, Presse, Werbung) entstehen. 
Außerdem sind in Anhang III.C alle Beträge in Höhe von mehr als 5000 EUR detailliert aufzuschlüsseln.

Ausgaben – (5) Kosten für die Durchführung von Konferenzen, Seminaren/Workshops
Dieses Haushaltskapitel umfasst Kosten, die in Verbindung mit der Organisation von Konferenzen und Seminaren/Workshops im Rahmen des Projekts entstehen (z. B. Anmietung von Räumen, Miete für Ausrüstung, Reise- und Aufenthaltskosten, Fahrten am Ort, Dolmetscher, Honorare für Redner, Empfangspersonal, Kosten für Vervielfältigungen, Büromaterial).
Es sei daran erinnert, dass die erforderlichen Tabellen in Anhang III.D auszufüllen sind und alle Beträge in Höhe von mehr als 5000 EUR detailliert aufzuschlüsseln sind.

Bei der Erstellung der Berechnungen ist Folgendes zu berücksichtigen:

· Haushaltsposten 5c1
· Es dürfen keine Bedienstete der Europäischen Union berücksichtigt werden.
· Es darf kein Verwaltungspersonal berücksichtigt werden, da diese Aufwendungen in Haushaltskapitel (3) aufzunehmen sind. 
· Flugreisen: maximal 600 EUR in Europa – Economy Class
· Bahnreisen: Ein Fahrschein erster Klasse ist zulässig.

· Fahrten mit dem Pkw: Pauschalerstattung in Höhe von 0,22 €/km (Kraftstoffkosten sind nicht förderfähig)
· Taxikosten gelten nicht als förderfähig, da sie bereits im Tagegeld enthalten sind.
· Haushaltsposten 5c2
· Taxikosten gelten nicht als förderfähig, da sie bereits im Tagegeld enthalten sind.
· Haushaltsposten 5c3
· Es dürfen keine Bedienstete der Europäischen Union berücksichtigt werden.
· Es darf kein Verwaltungspersonal berücksichtigt werden, da diese Aufwendungen in Haushaltskapitel (3) aufzunehmen sind. 
· Bei der Erstellung der Berechnungen ist Folgendes zu berücksichtigen: Reise- und Aufenthaltskosten (Unterkunft und Tagegeld) müssen mit der üblichen Praxis der Einrichtung übereinstimmen. In Fällen, in denen diese Kosten als unangemessen betrachtet werden, werden sie nach unten korrigiert und auf die jährlich von der Europäischen Kommission festgelegten Tarife beschränkt.

Zur Information sei vermerkt, dass die von der Europäischen Kommission festgelegten Höchstsätze für Unterbringung und Tagegeld für das jeweilige Land unter folgender Adresse zur Verfügung stehen:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
6. Ausgaben – (6) Verschiedene direkt mit den Projektaktivitäten zusammenhängende Kosten
Dieses Haushaltskapitel umfasst sämtliche Kosten, die direkt in Verbindung mit der Durchführung der Projektaktivitäten entstehen.
Falls in diesem Haushaltskapitel eine Vergütung für Personal ausgewiesen wird, das bereits im Haushaltskapitel (1) (Personal: Verwaltung und Koordination) enthalten ist, sind die Aufgaben, für die die Vergütung bezahlt wird, anhand von Arbeitsplatzbeschreibungen, Arbeitszeitblättern, Abordnungsvereinbarungen (Beamte) und/oder anderen Mitteln nachzuweisen. Es ist eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Aufgaben zu treffen, deren Vergütung in den Haushaltskapiteln (1) und (6) aufgeführt ist.
Bei der Berechnung dieses Haushaltskapitels ist Folgendes zu beachten:

· Haushaltsposten 6g 
· Es dürfen keine Sozialversicherungsbeiträge aufgeführt werden.
· Haushaltsposten 6h
· Dieser Posten bezieht sich auf die Anmietung von Räumen, die ausschließlich für die Durchführung von Projektmaßnahmen verwendet werden (d. h. Ausstellungsräume, Theater).
Unter diesem Haushaltsposten dürfen keine Kosten für die Miete der Büros des Koordinators und der Mitorganisatoren berücksichtigt werden.
· Haushaltsposten 6j
· Die Abschreibungsregel ist für alle Posten über einen Betrag von mehr als 500 EUR anzuwenden.

· Haushaltsposten 6i
· Machen Sie genaue Angaben. 
Außerdem sind alle Beträge in Höhe von mehr als 5000 EUR detailliert aufzuschlüsseln, und es sind sämtliche erforderlichen Tabellen in Anhang III.E auszufüllen.

7. Einnahmen 

Der Finanzplan muss ausgeglichen sein (Ausgaben = Einnahmen).
Bei der Berechnung dieses Haushaltskapitels ist Folgendes zu beachten:

· Die Finanzhilfe der Gemeinschaft darf 60 % der förderfähigen Gesamtkosten des Projekts nicht überschreiten und höchstens 200 000 EUR betragen.
· Einnahmen aus Projektmaßnahmen (d. h. Verkauf von Eintrittskarten, Verkauf von Veröffentlichungen, Teilnahmegebühren, Sonstiges) dürfen in keiner Weise als Eigenmittel oder Drittmittel betrachtet werden.
· Der Betrag des finanziellen Beitrags des Koordinators und jedes Mitorganisators unter „Eigenbeteiligung“ (Haushaltskapitel 3) muss sich aus Eigenmitteln oder verbindlich für das Projekt zugesagten Drittmittel zusammensetzen
 (Sachleistungen sind nicht zulässig).
8. Unterschrift
Die letzte Seite des Finanzplans ist von der Person zu unterzeichnen, die befugt ist, für die Antrag stellende Einrichtung Verpflichtungen einzugehen (Koordinator).
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